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1653 März 18 . B
NOTIZEN BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN ZUM BAUERNKRIEG

Bern habe eine Delegation ins Oberland gesandt , die aber unver¬
richteter Dinge zurückgekehrt sei . Daraufhin habe Bern dem Ober¬
land den freien Kauf zugestanden und ihm das Trattengeld erlas¬
sen .

Die bernischen Landstädte und Schlösser würden gut bewacht und
ständen alle hinter ihrer Obrigkeit . Bern lasse Getreidevorräte
in die Stadt überführen.

1 . Am Sonntag den 16 . März hätten die Meienberger durch Handmehr
beschlossen , dass sie - sollten die Bewohner der Unteren Freien
Aemter und der Grafschaft Baden heranziehen - diese zurückwei¬

sen würden . Tagsdarauf sei ein Bote aus Beromünster auf seinem
Wege nach Einsiedeln im Meienbergeramt vorbeigekommen . Obwohl
dieser Briefe an den Statthalter ' [von Zug ? , Johann Bengg]
sowie den Landvogt [der Freien Aemter ? , Niklaus Wipflin ] und



an weitere Personen bei sich gehabt habe , sei er doch nicht durch¬

gelassen worden . Dies bekennen der junge Untervogt [Jakob]

Moser und der Bannermeister [Johann Jakob Villinger ] .

2 . Die Leute von Muri und Meienberg hätten gedroht , Merenschwand
anzuzünden.

4 . Nach Aussagen von Zugern würde Rothenburg den Durchmarsch

nicht hindern . Von den Rothenburgern selber aber werde dies

abgestritten.

Gestern Dienstag sei ein Rothenburger ins Zürichgebiet nach

Knonau gegangen.

5 . Nach Aussage von Junker König [ ? ] hätten sich die Meienberger

über die " fule " Obrigkeit von Luzern beklagt.

6 . Entgegen der allgemeinen Meinung in den Freien Aemtern behaup¬
te Zürich , die Rothenburger beabsichtigten den Aufruhr auch

auf ihr Gebiet zu übertragen.

Der Abt von Adelberg verspreche , er wolle sich den Bauern der
Abtei Muri im Streite mit dem Abt [Dominik Tschudi ] als Vermit¬

tler zur Verfügung stellen und auch den Pater Grosskeller und
Herrn "Matisen " zu gewinnen suchen.

1 . Die Schuld für den Auszug der Bremgartner werde ihm , Zurlauben,

und dem Schultheissen [Johann Balthasar Honegger ] in die

Schuhe geschoben.

2 . Auch gebe man vor , das Recht zu haben , ihn einem Verhör zu
unterziehen.

Text schwer lesbar und zum Teil ungesichert.
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